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Die Vernichtung des Templerordens 
König Philipp IV. "der Schöne" ließ im Jahre 1307 das Vermögen des Templerordens be-
schlagnahmen und den Templerorden auflösen. 
König Philipp IV. "der Schöne" ließ im Jahre 1314 den Großmeister des Templerordens mit 
anderen Rittern des Ordens in Paris wegen angeblicher Ketzerei und Zauberei auf dem Schei-
terhaufen verbrennen. 
Das Brockhaus Konversationslexikon von 1894-1896 berichtete über die "Templer" (x835/-
690-691): >>Tempelherren oder Tempelbrüder, auch Templer, geistlicher Ritterorden, der, 
wie die Orden der Johanniter und der Deutschen Ritter, seinen Ursprung den Kreuzzügen ver-
dankte. Einige Waffengefährten Gottfrieds von Bouillon, Hugo von Payens und Gottfried von 
Saint-Omor, traten 1118 mit sieben anderen französischen Rittern in eine Gesellschaft zu-
sammen, um die nach den heiligen Orten wallfahrenden Pilger vor den Anfällen der Saraze-
nen zu schützen. Der Bund legte vor dem Patriarchen von Jerusalem das Gelübde der Keusch-
heit, des Gehorsams und der Armut ab.  
In den ersten Jahren lebten die Brüder äußerst dürftig. König Balduin II. von Jerusalem räumte 
ihnen einen Teil seines Palastes ein, der auf der Stelle des Salomonischen Tempels erbaut sein 
sollte und dicht neben der Kirche des Heiligen Grabes lag. Daher nannten sich fortan die Or-
densglieder Templer, und auch ihre Ordenshäuser, z.B. in Paris, erhielten den Namen "Tem-
pel". Papst Honorius II. bestätigte den Orden 1127 auf dem Konzil zu Troyes und verlieh ihm 
die ersten Statuten. Der Zweck des Ordens wurde dabei erweitert, indem die Templer unter 
kanonischer Disziplin und mönchischer Askese ihr Leben im Kampfe gegen die Ungläubigen 
zur Bewahrung des Heiligen Grabes hinbringen sollten.  
Bald erhielten die Ritter (im Jahr 1160 waren ihrer schon 300) für ihren Dienst die ansehn-
lichsten Geschenke und Vermächtnisse in Europa wie in Palästina. Ihre großen Privilegien 
bestätigte und vermehrte 1172 Alexander III. Von jeder anderen Gewalt unabhängig, standen 
sie unmittelbar unter dem Papst und waren befreit von allen Zehnten, Zöllen und Abgaben. 
Die Zucht des Ordens ward infolge des zunehmenden Reichtums und Wohllebens bald er-
schüttert, und schon seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts wurde er selbst von Päpsten ketze-
rischer Neigungen beschuldigt.  
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts stand der Orden in höchster Blüte und besaß nahezu 9.000 
Komtureien, zahllose Güter und reiche Einkünfte. Viele angesehene Leute beiderlei Ge-
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schlechts pflegten als Assiliierte, Donaten und Oblaten in ein Verhältnis mit dem Orden zu 
treten, wodurch dieser in allen Kreisen des bürgerlichen Lebens Einfluß gewann. Ein Noviziat 
hielten die Templer nicht. Oberhaupt des Ordens war der Großmeister, der fürstlichen Rang 
besaß. Ihm folgten die Großprioren, die die Provinzen regierten.  
Die höchste Gewalt lag in dem aus den Ordensobern und einigen berufenen Rittern zusam-
mengesetzten Generalkapitel, dessen Stelle jedoch in gewöhnlichen Fällen und Zeiten das Ka-
pitel zu Jerusalem einnahm. Überdies verhandelte jedes große Ordenshaus seine Angelegen-
heit in einem eigenen Kapitel. Alle Ordensglieder trugen als Zeichen der Keuschheit einen 
hänfenen Gürtel. Die Geistlichen führten weiße, die Servienten dagegen schwarze oder graue 
Kleidung. Die Ritter trugen über ihrer Rüstung einen weißen Mantel, der auf der linken Seite 
mit einem achtspitzigen roten Kreuze geziert war. 
Trotz der Tapferkeit der Ritterorden haben ihr Stolz und ihre Unbotmäßigkeit, vorzüglich die 
bis zu offenem Kampf gesteigerte Eifersucht zwischen den Templern und Johannitern, viel 
zum Verlust des Heiligen Landes beigetragen. Als die christliche Herrschaft in Syrien 1291 zu 
Grunde ging, wandte sich der Großmeister der Templer nach der Insel Cypern, wo er sich zu 
Limisso niederließ. Die meisten und umfangreichsten Besitzungen aber hatten sie in Frank-
reich, und diese reizten die Habsucht König Philipps IV.  
Zum Gehorsam gegen den Papst verpflichtet, hatten sie gegen ihn zu Bonifacius VIII. gehal-
ten. Als in Clemens V. ein vom König ganz abhängiger Papst erhoben war, beschloß Philipp 
ihren Untergang. Der Papst lud die Großmeister der Templer und Johanniter nach Frankreich, 
um über einen neuen Kreuzzug zu beraten, aber nur der Templer Jakob von Molay kam. Am 
13. Oktober 1307 ließ der König sämtliche Templer in Frankreich des Götzendienstes (Vereh-
rung des Baphomets, der Verleugnung Christi und unnatürlicher Ausschweifungen beschuldi-
gen, sie auf einmal einziehen und ihnen mittels der Folter Geständnisse erpressen.  
Clemens V. versuchte vergeblich Widerstand; er setzte eine Untersuchungskommission ein 
und gebot am 12. August 1308 eine Untersuchung gegen die Templer in allen Ländern. Da die 
Kommission nicht rasch genug vorwärts kam, ließ der Erzbischof von Sens mit seinem Pro-
vinzialkonzil 54 Templer, die ihre Aussagen widerrufen hatten, am 12. Mai 1310 als rückfäl-
lige Ketzer verbrennen. Clemens V., gedrängt und bedroht vom König, sprach in einem ge-
heimen Konsistorium am 22. März 1312 die Aufhebung des Ordens aus und verkündigte sie 
am 3. April im Konzil zu Vienne sowie durch eine Bulle vom 2. Mai 1312.  
Der Großmeister Molay hatte sich zu einem Geständnis bewegen lassen und sollte es öffent-
lich in Paris bestätigen; anstatt dessen beteuerte er laut die Unschuld des Ordens und ebenso 
der Großpräceptor der Normandie, worauf sie der König am 18. März 1313 verbrennen ließ. 
Die Ordensgüter kamen zum Teil an die Johanniter; viele Güter, namentlich in Frankreich, 
behielten die Fürsten.  
In Portugal wurde der Orden 1319 in den noch bestehenden Christusorden verwandelt. Von 
den Templern selbst, deren Anzahl sich im Beginn des Prozesses auf 20.000 belaufen haben 
soll, wurden einige lebenslänglich im Gefängnis oder in Klöstern verpflegt; viele traten in den 
Johanniterorden; andere kehrten in die Welt zurück. 
Im 18. Jahrhundert bemühten sich die Jesuiten, in die Freimaurerei manche angeblich dem 
Templerwesen entlehnte Spielereien und Gaukeleien einzuführen, um so den Bund im katho-
lisch-hierarchischen Sinne zu leiten. Das Jesuitenkollegium Clermont in Paris ward der Sitz 
dieses Systems, das allmählich in die Logen aller Länder eindrang. Der neue Templerorden in 
Frankreich hat sein Dasein der jesuitischen Freimaurerloge von Clermont zu verdanken. Im 
November 1751 verließ eine Menge vornehmer Mitglieder die Loge, um den Orden der alten 
Templer in Wahrheit fortzusetzen.  
Die Bewahrung des ritterlichen Geistes und das Bekenntnis eines aufgeklärten, in der Zeitphi-
losophie wurzelnden Deismus waren die Hauptpunkte des neuen Bundes. Während der Revo-
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lution ging der Orden als Adelsbund auseinander. Erst in den letzten Jahren der Direktorialre-
gierung sammelten sich die Trümmer wieder. Indessen zerrütteten die lächerlichsten Streitig-
keiten den Orden; die Heermeister von Asien, Afrika und Amerika empörten sich, bis endlich 
1811 ein neues Statutenbuch zustande kam.  
Die aufgeklärten Tendenzen machten den Orden unter der Restauration sehr verdächtig, so 
daß der Großmeister, ein Arzt Fabré de Palaprat, auf Betrieb der Jesuiten mehrmals eingezo-
gen wurde. Nach der Julirevolution von 1830 wagte der Orden wieder die öffentliche Auf-
merksamkeit auf sich zu ziehen.  
Auch der Abbé Chatel wirkte in dem Orden, wurde aber ausgestoßen. Am 13. Januar 1833 
fand zu Paris die Einweihung eines neuen Tempelhauses statt, wobei auch ein templerischer 
Damenbund auftrat. Der Orden versprach die Veröffentlichung von Beweisstücken, die seinen 
ununterbrochenen Zusammenhang mit den alten Templern dartun sollten, hat aber keine bei-
gebracht. …<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb später 
über die gewaltsame Auflösung des Templerordens im Jahre 1307 (x330/460-469): >>… Ge-
rade die großen Privilegien und der riesige Reichtum der "Armen Ritter Christi", verbunden 
mit der Gunst, die sie bei den Päpsten genossen, bei vielen Fürsten, verbunden auch mit ihrer 
Überheblichkeit, machten sie mehr und mehr verhaßt.  
Sie verfeindeten sich mit dem Patriarchen von Jerusalem, mit vielen anderen Prälaten, zumal 
mit dem Orden der Johanniter, mit dem sie blutige Fehden führten um Stellungen und Kastel-
le, Häfen und Fernhandelsstraßen, wobei die frommen Johanniter die frommen Templer 1259 
in Akkon fast bis auf den letzten Mann abstachen, so daß diese im Abendland dringend um 
Nachschub ersuchen mußten. 
Vor allem aber erblickte der französische König in den Templern, die ihm, wie seinen Vor-
gängern, ihre vielfältigen Dienste geleistet, das Mittel, sich seiner hohen Verbindlichkeiten zu 
entledigen. Seine viele Jahre langen Kriege gegen Flamen und Briten hatten große Summen 
gekostet und all seine notorischen Ausbeutereien, seine Münzmanipulationen, seine Vertrei-
bung der Juden und die Beschlagnahme ihres Besitzes konnten ihn nicht sanieren.  
Als auch der Versuch mißlang, seinen Sohn zum Großmeister der Templer zu machen, denen 
er eine halbe Million Livres schuldete, wurden die unterschiedlichsten Verdächtigungen gegen 
den Orden ausgestreut und dann einer der bizarrsten politischen Prozesse aller Zeiten begon-
nen. 
Der Templerprozeß, ein monströses Justizverbrechen von Papst und König Im Morgengrauen 
des 13. Oktober 1307 ließ Philipp IV. der Schöne von Frankreich alle Templer seines König-
reiches zur selben Stunde verhaften und ihren Besitz sequestrieren; man holte die Überrum-
pelten aus den Betten, noch bevor sie zum Schwert greifen konnten. Nur acht sollen entkom-
men sein - durch Selbstmord. 
Die Aktion war von langer Hand geplant und vorbereitet. Philipp hatte die Inquisition auf sei-
ner Seite und die Theologische Fakultät der Pariser Universität. Seine ihm nächststehenden 
Helfershelfer waren der uns wohlbekannte Minister Nogaret und der königliche Beichtvater 
Guillaume Imbert, der Inquisitor Frankreichs.  
Ausgeschlossene vom Orden, Bestochene und sonstige Kreaturen hatten für die Herren bela-
stendes Material gesammelt, und sofort nach Arretierung der Templer machte ein in Paris pu-
bliziertes Manifest deren "Verbrechen" bekannt. 
Schon das Schmierenbühnenpathos des Verhaftungsbefehls spricht für sich: "Ein trauriges 
Ereignis, wert der Verurteilung und Verachtung, an das zu denken sogar schon schrecklich ist; 
der Versuch es zu verstehen, ruft Schauder hervor; eine schändliche Erscheinung, die jegliche 
Verdammung erfordert, ein widerwärtiger Akt, eine schreckliche Gemeinheit, in Wahrheit 
unmenschlich, ja schlimmer noch, jenseits der Grenzen aller Menschlichkeit, wurde uns be-
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kannt, dank der Mitteilungen vertrauenswürdiger Menschen, und rief bei uns tiefe Verwunde-
rung hervor, zwang uns zu zittern vor echtem Entsetzen." 
Selbstverständlich ist diese ganze, im wesentlichen durch und durch verlogene Aktion nur mit 
Billigung des Papstes möglich und wohl oder übel dieser mit einem König einverstanden ge-
wesen, dem er die Papstwürde verdankte. 
Mittlerweile hatte Benedikt XI. (1303-1304) regiert, acht Monate bloß, dann starb er an einer 
akuten Dysenterie, vielleicht aber auch, wie früher weithin vermutet und behauptet, an Gift. 
Nach fast einjähriger Vakanz jedenfalls voller Debatten und Intrigen der erbittert streitenden 
Kardinäle folgte mit genauer Zweidrittelmehrheit der Erzbischof von Bordeaux, Bertrand de 
Got, als Clemens V. (1305-1314), ein Franzose adliger Herkunft; sein Bruder Bérard waltete 
als Erzbischof von Lyon. 
Man hat diese Wahl - wegen des nun beginnenden avignonesischen Exils - "wohl die folgen-
reichste der ganzen Papstgeschichte" genannt (Gelmi), was übertrieben ist. Denn leider gab es 
sehr viele und folgenreiche solcher Wahlen bis ins 20. Jahrhundert hinein, wo beispielsweise 
Achille Ratti, Pius XI., sämtliche faschistischen Regimes mitbegründet und gefördert hat.  
Immerhin, Bertrand de Gots Erwählung war von großer und übler Bedeutung; von übler Vor-
bedeutung schon für die Zeitgenossen ein Unglücksfall bei der äußerst kostspieligen Krö-
nungsfeier am 14. November 1305 in Lyon. Als nämlich unter dem Andrang der Schaulusti-
gen eine alte Mauer zusammenbrach, wurde der das Papstpferd führende Herzog der Bretagne 
erschlagen, Clemens selbst, seinen Kopfschmuck verlierend, aus dem Sattel geschleudert und 
leicht verletzt. 
Bertrand de Got war ein Protege des Hofes, ein Geschöpf des Königs. Offenbar von ihm ge-
kauft, hatte er Philipp eine Reihe wichtiger Zusagen gemacht, ihm angeblich sogar den eige-
nen Bruder und zwei seiner Neffen als Geiseln überlassen. Ganz offen sagte man auch, die 
schöne Gräfin von Périgord, Brunisende, Tochter des Grafen von Foix, sei seine Geliebte ge-
wesen. 
Jedenfalls war der neue Pontifex eine höchst labile, leicht beeinflußbare, um nicht zu sagen 
oft schier haltlose, auch immer wieder Krankheitsanfällen ausgesetzte Person, die zudem irri-
tierende Züge zu Zauberei und Beschwörungswesen zeigte.  
Als hervorstechende Eigenschaften aber nennt Johannes Haller einen Familiensinn, "der alles 
übertraf, was man seit Menschengedenken bei Päpsten erlebt hatte, und eine ebenso unge-
wöhnliche Habgier. Er war gewissenlos, und das nicht nur aus Schwäche: ihm fehlte das Ge-
fühl für Recht und Unrecht. Dante hat ihn mit zwei Worten treffend gekennzeichnet: … ein 
Hirte, der Gesetz und Recht nicht kennt. Das hat seine annähernd neunjährige Regierung im-
mer aufs neue bewiesen." 
Nicht nur für Verwandte, auch für seine Günstlinge beutete der Papst die Kirche rücksichtslos 
aus. Greifen wir den Florentiner Bankier Berto de'Frescobaldi heraus. Vier seiner Söhne wa-
ren Geistliche, einer davon, Giovanni, Domherr in Florenz und selbstverständlich wohlverse-
hen mit heimischen Pfründen. Er war Kanonikus von Salisbury und Domherr in Chicester, 
und natürlich auch dort nicht bloß für Gotteslohn. Als ihm aber Clemens noch eine Präbende 
in Hauteworth gewährte und der Bischof von Salisbury ihre Übertragung versagte, exkommu-
nizierte ihn der Papst kurzerhand, denn gewiß war ihm ein italienischer Bankier wichtiger als 
ein britischer Prälat. 
An Pfründen und Anwartschaften belieh Clemens einmal in einem einzigen Jahr das Zwanzig-
fache dessen, was selbst Papst Bonifaz genehmigt hatte. Daß ein solcher Mann nicht zuletzt, 
sondern von Anfang an auch an sich denkt, bedarf keines Wortes, doch vielleicht wieder eines 
Beispiels. Als Clemens gleich nach seiner Konsekration von Lyon gen Bordeaux zog, plün-
derten er und Gefolge die unterwegs besuchten Kirchen so gründlich, daß nach ihrem Weg-
gang von Bourges, heißt es, Erzbischof Aegidius, um überhaupt existieren zu können, täglich 
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bei seinen Domherren seine Ration Lebensmittel holen mußte. 
Nun war die Kirche nicht arm, hatte sie immer aus der Christenheit herausgeholt, was heraus-
zuholen war. Ehe Clemens etwa den päpstlichen Schatz von Perugia nach Südfrankreich auf 
die Reise gehen ließ, auf der ihn dann in Lucca Uguccione della Faggiuola raubte, hatte man 
gewissenhaft Inventur gemacht und ein Verzeichnis der Gegenstände von höchstem Wert auf-
gestellt, das im Druck 144 große Quartseiten füllte - und war doch nur ein winziger Teil aus 
einem ungeheueren Gesamtvermögen, das freilich immer wieder ausgegeben werden mußte. 
Zur Erfüllung hehrster Aufgaben allemal, für die heilige Kirche, für heilige Kriege, die heilige 
Inquisition, für Kreuzzüge, ob die nun stattfanden oder nicht.  
Ein Vermögen, das dann auch, war es ausgegeben, wieder hereingebracht werden mußte, auf 
die allerunterschiedlichste Weise, was oft scharfer Überlegungen, diffizilster Kalkulationen 
bedurfte. So veranschlagte Clemens für einen von den Johannitern vorbereiteten Kreuzzug in 
einer Ablaßbulle vom 11. August 1308 u.a.: für 24 Denare am Karfreitag 24 Jahre Ablaß; für 
12 Denare an sonstigen Freitagen 12 Jahre Ablaß; für 6 Denare an den übrigen Tagen 6 Jahre 
Ablaß. Gebe aber einer alles auf einmal, so werde der Ablaß der Gabe entsprechen. Ja, die 
Kirche ließ ihrer nicht spotten. War man großzügig, war es auch sie. 
Auch der Papst gab viel, opferte viel, vor allem dem König. Und hing von ihm um so mehr 
ab, als er seit 1309, seinem Drängen gehorchend, in Avignon residierte, womit er die siebzig-
jährige "Babylonische Gefangenschaft" der Päpste eröffnet (1309-1377), eine Epoche von gro-
ßer Verrufenheit, geprägt durch Luxus, Nepotismus, Korruption, durch Anhäufung kaum 
übersehbarer Schätze und ihrer Verschleuderung. 
Insbesondere hat Clemens V. an Geldgier und Verwandtenbegünstigung die meisten Päpste 
vor ihm, auch seinen Vorgänger Bonifaz, weit überboten, Dante ihn geradezu als ärgsten aller 
Simonisten gebrandmarkt. Nicht genug, ein englischer Benediktiner fragte sich ganz offen, 
"ob es nicht besser wäre, gar keinen Papst, statt eines so nutzlosen und lästigen zu haben". 
Dem König fügte sich Clemens immer wieder. Als er, noch im Jahr seiner Papstwahl, zehn 
Kardinäle berief, waren darunter neun Franzosen (und vier seiner Neffen)! Insgesamt aber 
machte er fünf Verwandte zu Kardinälen, viele andere zu Bischöfen. Auch im Kirchenstaat 
wies er seinen Vettern und Neffen einträgliche Ämter zu, für die jene lediglich das Geld ein-
strichen, ohne sich weiter blicken zu lassen.  
Immer wieder kam er dem wachsam-berechnenden, insistierenden, ihm weit überlegenen Re-
genten entgegen, auch beim Templerprozeß. Zwar zweimal enthob er die gegen die Ritter 
vorgehenden Inquisitoren aller Befugnisse, aber zweimal gab er Philipp auch wieder nach und 
ließ die Blutrichter erneut prozessieren. 
Die Bezichtigungen reichten vom Glaubensabfall und Götzendienst bis zu obszönen Riten, zu 
Sodomie. Das Volk von Paris, denkschwach wie allerwärts die Massen, putschten noch am 
Tag der Templerarretierung Mönche in den königlichen Gärten auf, und in den Prozessen 
wurde all dies detailliert von Zeugen ausgebreitet und die Selbstbezichtigung der Opfer proto-
kolliert. Allerdings hatte der Staatssiegelbewahrer, der Bischof von Auxerre, ein durchaus 
königstreuer Mann, angesichts der Ungeheuerlichkeit des Vorgangs sich strikt widersetzt, den 
Befehl zu besiegeln, und nach neuntägigem Kampf sein Amt niedergelegt. 
Ein Abgrund an fingierter Verworfenheit wurde sichtbar, eine Brutstätte der Blasphemie und 
abscheulichster Laster. Die lateinische Anklageschrift umfaßt nicht weniger als 127 Artikel. 
Man zieh darin die Templer, sie glaubten nicht an Gott, sie träten auf das Kreuz "und spuckten 
in Sein mildes Antlitz". Statt ihn beteten sie einen Götzen an, "eine alte, einbalsamierte Men-
schenhaut in einem glänzenden Tuch" mit "Karfunkelaugen, die leuchteten wie die Helle des 
Himmels".  
Dieser Abgott trug "den halben Bart im Gesicht und die andere Hälfte am Hintern". Gesalbt 
wurde das Idol mit Fett, das man vom Kind eines Templers und einer Jungfrau genommen, 
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dann im Feuer gekocht und gebraten hatte. Auch soll jeder dem Teufelskult besonders verfal-
lene Ritter nach seinem Tod verbrannt und die Asche von neuen Templern gegessen worden 
sein - "und um so fester hielten diese an ihrem Glauben und ihrem Götzendienst, und ganz 
und gar verachteten sie den wahren Leib unseres Herrn Jesus Christus". Dazu kamen weitere 
Anklagen, des Hochverrats etwa oder der Homosexualität. 
Sie war schon, hieß es, bei der Ordensaufnahme, bei der man - das angebliche Templerge-
heimnis - auch das Kreuzbespucken, das Küssen des nackten Hinterns oder anderer "Öffnun-
gen" praktizierte, empfohlen worden und von allem noch weitaus am wahrscheinlichsten. 
Die Templer wurden durch den Strang gefoltert, durch Spanische Stiefel, man ließ manche 
monatelang halbnackt bei Wasser und Brot im Kerker liegen, zersplitterte ihnen die Finger, 
brannte Feuer unter ihren Fußsohlen, daß später die Knochen der Fersen abfielen, man schlug 
ihnen die Zähne ein, hängte sie an den Geschlechtsteilen auf. Viele starben noch während der 
Tortur (bei den, wie es so schön hieß, "Befragungen") in ganz Frankreich etwa 500.  
So klagten sich schließlich 123 Ritter der inkriminierten Verbrechen an. 36 aber, wahrschein-
lich der Spitzengruppe zugehörig, starben, ohne den Mund geöffnet zu haben. Und weil 54 
Templer beim Prozeß in Paris ihre ersten Aussagen widerriefen, wurden sie als Wortbrüchige 
und rückfällige "Ketzer" am 12. Mai 1310 an der Porte Saint-Antoine, einem Stadttor, auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt. Als die Henker sich mit Fackeln bereits dem Holz näherten, 
widerstanden sie sowohl einem letzten Bestechungsversuch des Königs, der allen Gnade und 
Freiheit versprach, die nicht "verstockt" blieben, wie den Tränen ihrer Verwandten - und noch 
im qualvollen Sterben beteuerten sie ihre Unschuld. 
Schon drei Tage nach der spektakulären Polizeiaktion gegen den Orden hatte König Philipp 
die Fürsten ersucht, seinem Beispiel zu folgen und die beschuldigten Ritter ebenfalls hinter 
Schloß und Riegel zu setzen. Aber ringsum bezweifelten die Großen die jenen zur Last geleg-
ten Taten. Und im Dezember 1307 bat Eduard von England brieflich die Könige von Aragón, 
Kastilien, Portugal und Sizilien, ihre Ohren der Verleumdung zu verschließen und von all den 
Vorwürfen nicht das kleinste Wort zu glauben.  
In diesem Sinn wandte er sich auch an den Papst selbst, dessen Bulle "Pastoralis praeeminen-
tiae" vom 22. November 1307 das Vorgehen Philipps verteidigte und alle christlichen Staats-
männer Europas anwies, auch ihrerseits die Templer festzunehmen.  
Zwar lehnte Clemens im Sommer 1308 eine Verurteilung des Ordens wieder ab, machte je-
doch dem König immer mehr Konzessionen, und bei den im folgenden Jahr verstärkt fortge-
setzten Verhören wurde auch wieder und weiter gefoltert. Und es war der Papst, der die An-
wendung der Folter ausdrücklich angemahnt hat. 
In England konnten die Inquisitoren ihren Opfern keine Geständnisse abzwingen, da die Ge-
setze des Landes die Folter verboten. Daher drang Clemens am 6. August 1310 in einem 
Schreiben an Eduard auf den Gebrauch der Tortur - und bot dem Monarchen für ein Entge-
genkommen den Nachlaß seiner Sünden an! Auch die englischen Bischöfe bearbeitete der 
Papst entsprechend. Also befahl König Eduard wiederholt, das "Kirchengesetz" anzuwenden; 
zuletzt benutzte er sogar mehrmals das damit identische Wort "Folter", betonte aber stets, was 
er tue, geschehe aus Ehrfurcht vor dem Heiligen Stuhl. 
Auch anderwärts, in Aragonien etwa, war das päpstlich so erwünschte Schinden untersagt. 
Die Inquisitoren hatten daher dieselben Probleme wie in England. Deshalb verfügte der Heili-
ge Vater im März 1311, die Angeklagten auf der Iberischen Halbinsel durch Beamte der Kir-
che zu foltern, und erbat den Beistand König Jakobs, habe das Verfahren bisher doch nur zu 
"schwerem Verdacht" geführt. Was den Großmeister der Templer betrifft, hatte ihn Papst 
Clemens bereits vor Ausbruch der Verfolgung in seine Nähe zitiert.  
Jacques de Molay, seit 1265 Ordensmitglied, seit 1275 im lateinischen Osten und dort 1293 
als Nachfolger des in Akkon gefallenen Großmeisters Guillaume de Beaujeu auf Zypern ge-



 7 

wählt, war Anfang 1307 mit einem Heer türkischer Reiter in Frankreich eingezogen, mit einer 
Menge Sklaven, mit 150.000 Goldgulden im Gepäck sowie unzähligen großen tourischen Sil-
bermünzen - die Last von zwölf starken Pferden. Er hatte noch die Verhaftung der Templer 
durch den König zu hindern gesucht, gestand aber selbst am 24. Oktober alle möglichen Ver-
gehen zu, von häretisch-blasphemischen bis zu homosexuellen, widerrief jedoch und wollte 
nur vor dem Papst als seinem Richter aussagen. 
Nicht genug. Unter dem Druck des königlichen Beichtvaters, des Inquisitors Imbert, unterrich-
tete er brieflich die Ordensmitglieder von seinem Schuldeingeständnis und appellierte an sie, 
sich gleichfalls schuldig zu bekennen. Die Protokollaussagen vermerken dazu: "Der Beschul-
digte erklärt unter Eid, daß gegen ihn keine Drohungen und keine Gewalt angewandt wurden." 
Freilich nur eine der stereotypen Lügen des Inquisitionsgerichts. Viel später fand man in ei-
nem Brief des greisen Großmeisters an seine Freunde die Mitteilung, man habe ihm während 
der Folter in den Mauern der Inquisition "die Haut vom Rücken, vom Bauch und von den 
Beinen abgerissen". 
Am 16. Oktober 1311 trat das Konzil von Vienne zusammen, am 3. April des nächsten Jahres 
ließ der Papst die Aufhebungsbulle des Templerordens "Vox in Excelso" verlesen und gab in 
der Schlußsitzung am 6. Mai 1312 durch die Bulle "Ad providam" die Übertragung des Temp-
lerbesitzes an die Johanniter bekannt, erklärend, daß "fürderhin bei Strafe der Exkommunika-
tion der Name des Templerordens nicht mehr erwähnt werden soll, daß niemand in ihre Rei-
hen eintreten, daß niemand mehr ihr Gewand tragen wird".  
König Philipp aber hatte schon während des Prozesses ihre gesamten Einkünfte kassiert, auch 
alles in den Banken angehäufte Geld, den Kirchenschmuck, die beweglichen Güter sowie 5 
Millionen Francs für Gefängnis- und Folterkosten, wofür dann sein Sohn Ludwig noch einmal 
1.500.000 Francs verlangte. 
Manche Templer beendeten ihr Leben als Bettler, andere, die "Rückfälligen", auf dem Schei-
terhaufen, wieder andere in den Kasematten der Inquisition. Dort saßen sieben Jahre lang auch 
der Großmeister und einige der letzten Würdenträger des Ordens und wurden durch drei Kar-
dinäle als Vertreter des Papstes zu immerwährendem Gefängnis verdammt. Zwei von ihnen 
schwiegen und kamen nach lebenslanger Haft im Kerker um. Zwei aber, der Großmeister 
Jacques de Molay und der Meister der Normandie, Geoffroy de Charney, protestierten, in 
Spottgewänder gesteckt, sogleich nach der Urteilsverlesung.  
Sie bekannten sich schuldig nur an ihren Ordensbrüdern, die sie durch ein erpreßtes unwahres 
Geständnis ins Unglück gestürzt, doch unschuldig als "Ketzer", und wurden als "erneut in die 
Häresie verfallene" Verbrecher sofort am nächsten Morgen auf einer kleinen Seineinsel ver-
brannt. 
König Philipp genoß den Staatsakt aus einem Fenster des benachbarten Schlosses - und ver-
unglückte 1314 tödlich durch einen Jagdunfall, nachdem im gleichen Jahr schon Nogaret und 
der Papst verstorben waren.<< 
Der französische Historiker Jules Michelet (1798-1874) schrieb später über die dramatischen 
Auswirkungen der Inquisition (x122/150): >>Das Ende des Templerprozesses war der Anfang 
von 20 anderen, ja, die ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts sind überhaupt nichts anderes 
gewesen als ein einziger langer Prozeß. Es gab eine ganze Epidemie von Verbrechen, gräßli-
cher Hinrichtungen, die selbst wieder Verbrechen darstellten und neue hervorriefen. Die Rich-
ter hatten sich an große, beunruhigende, fürchterliche Prozesse gewöhnt, und die Bevölkerung 
lernte die Richter vor allen anderen respektieren, der Bürger hielt seine Söhne an, vor dem 
Herrn Richter die Mütze abzunehmen ... 
Die Anzeigen kamen in Menge über alle Arten von Verbrechen, und auf den Richtertischen 
häuften sich die Zeugnisse: ... Amulette, Kröten, schwarze Katzen, Wachsbilder von Nadeln 
durchstochen. ... Aber je mehr man verbrannte, desto mehr kamen nach. Die Dämonologie 
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wurde zur Wissenschaft gemacht, man wollte die Teufelsgeschlechter nach Namen, Tempe-
ramenten und Berufen erkennen - um sie sich dienstbar zu machen. ...<< 
 
Die spanische Inquisition 
Papst Sixtus IV. (Papst von 1471-1484, ehemaliger Franziskanergeneral) entsprach der Bitte 
des spanischen Königspaares und erlaubte im Jahre 1478 die Einführung der Inquisition.  
In Spanien richtete sich die Inquisition zunächst vor allem gegen Ketzer und andere Feinde 
der katholischen Kirche sowie gegen konvertierte Mauren und die zum Christentum konver-
tierten Juden (Conversos). Die Inquisition entwickelte sich später jedoch auch zu einem wich-
tigen staatlichen Machtinstrument gegen den spanischen Adel und die Bevölkerung, um die 
Autorität der absolutistischen Monarchie zu stärken und Rechtsreformen durchzusetzen. Die 
gefürchtete spanische Inquisition wurde erst 1834 aufgehoben. 
Ein spanischer Zeitzeuge berichtete später über die Inquisition (x255/172): >>Höre, wie die 
Inquisitoren in ihren Gerichten verfahren: Hauptsächlich beobachten sie reiche Leute, gelehrte 
Männer und solche, die in Ehren und Macht zu steigen beginnen. Diese drei Arten von Men-
schen sind ihnen höchst mißliebig.  
Denn das Vermögen der Reichen begehren sie einzuziehen; die Gelehrten werden verfolgt aus 
Furcht, daß vielleicht einige Ehrlichere unter ihnen sich befinden möchten, die, nachdem sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt wären, die Künste jener anderen offenkundig machten; 
die der dritten Klasse suchten sie zu hemmen aus Angst, falls diese zur höchsten Ehrenstufe 
gelangten, von ihnen bei irgendwelchem Anlaß unterdrückt zu werden.<< 
Im Jahre 1481 wurden im Rahmen der spanischen Inquisition die ersten Massenhinrichtungen 
durchgeführt. 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtete später über die Inquisition der 
Kirche (x924/…): >>Die spanische Inquisition 
Besonders gefürchtet war die spanische Inquisition. Sie unterstand zwar nicht dem Papst, doch 
bei ihrer Gründung, wie könnte es anders sein, hatte die Kirche ihre Hand im Spiel. Die "spa-
nischen Könige" Ferdinand und Isabella, die Spanien durch ihre Heirat 1469 vereinigt hatten, 
wollten die kanonischen Gesetze der römischen Kirche nicht unbegrenzt für ihr Land über-
nehmen. Die Inquisition war bis dahin, zum Ärger der Päpste, in Spanien nicht mit allzu gro-
ßem Eifer tätig.  
Als Isabella 1477 nach Sevilla kam, versuchte der Dominikanerpater Alonso de Hojeda sie 
davon zu überzeugen, daß die Nachfahren der "conversos", der zum Christentum übergetrete-
nen Juden, heimlich jüdische Riten pflegten. Isabella winkte ab. "Als Isabella die Stadt verlas-
sen hatte, gab Hojeda jedoch nicht auf, sondern belieferte den Hof mit Beweisen darüber, daß 
die conversos geheime nächtliche Zusammenkünfte hielten und dabei den christlichen Glau-
ben verhöhnten. Das könne auch staatspolitisch nicht ohne Bedeutung sein, zumal viele con-
versos in hohen Staatsämtern säßen ...  
Nun horchte Isabella doch auf und setzte eine Kommission ein, der auch Hojeda angehörte 
und die auch tatsächlich zu dem Ergebnis kam, die Ketzerei habe in Sevilla schreckenerregen-
de Ausmaße angenommen. Auch Thomas de Torquemada, Dominikanerprior von Segovia 
und Beichtvater der Königin, stimmte diesem Befund zu."  
(Wie die Methoden gleich bleiben: Eine Kommission über angebliche ketzerische Umtriebe 
einzusetzen, in der dann die Ketzerjäger selbst als angebliche "Sachverständige" das große 
Wort führen - das gelang den Kirchen noch 1996 im Deutschen Bundestag). 
Die massive "Nachhilfe" der "Hunde des Herrn" führte schnurstracks zum Beginn der spani-
schen Inquisition, denn Ferdinand und Isabella beantragten beim Papst nun eine Bulle: Er sol-
le die Einrichtung einer Inquisitionsbehörde in Kastilien genehmigen, die allerdings eng mit 
dem spanischen Staat verbunden sein sollte - der auch die Kosten der Inquisition trug, die er 
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jedoch durch die Konfiskation der immensen Ketzervermögen (reiche Conversos wurden 
grundsätzlich immer als erste verdächtigt) leicht wieder hereinholen konnte. Torquemada 
wurde schnell der am meisten berüchtigte Großinquisitor, der 10.220 Menschen auf den 
Scheiterhaufen und 97.371 auf die Galeeren schicken ließ.  
In der Anfangszeit stieß der neue Terror der Inquisition noch auf Widerstand - nicht nur von 
den direkt betroffenen Nachkommen der Juden oder Mauren, sondern auch von den Altchri-
sten, die "über den Verdacht judaistischer Ketzerei erhaben waren. ... 1484 schloß der Magi-
strat von Teruel den Inquisitoren ... die Tore. Darauf verfielen die Stadtväter der Exkommuni-
kation, die ganze Stadt dem Kirchenbann. Ja, die Inquisition erklärte aus der Fülle ihrer 
Machtvollkommenheit heraus, die bei Bedarf anscheinend auch weltliche Angelegenheiten 
mit umfaßte, daß der Magistrat abgesetzt und seine Ämter durch König Ferdinand neu zu be-
setzen seien."  
Der König schickte schließlich Truppen, die Stadt unterwarf sich. In einem letzten verzweifel-
ten Aufflammen des Widerstandes entschlossen sich hochgestellte conversos Aragoniens, den 
Inquisitor Pedro Arbúes umbringen zu lassen. Die Bluttat geschah am 16. September 1485 in 
der Kathedrale von Zaragoza - was die Kirche dazu veranlasste, den blutrünstigen Inquisitor 
Arbúes zunächst selig und 1867 gar heilig zu sprechen (das besorgte der seinerseits erst kürz-
lich von Papst Johannes Paul II. selig gesprochene antisemitische Papst Pius IX.).  
Die Folge der Bluttat war eine blutige Rache der Inquisition und die völlige Unterwerfung 
Aragoniens unter die Herrschaft Ferdinands. Dieser begann zu erkennen, wie zahlreiche Herr-
scher vor und nach ihm, daß die Inquisition ein Instrument sein kann, "das - richtig gehand-
habt - sehr wohl auch der Festigung ihres eigenen Einflusses, ihrer eigenen Machtposition 
dienen konnte". …<< 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtete über das Ketzergericht "Autodafé" 
(x802/169-170): >>Autodafé ("Glaubenshandlung, Glaubensgericht"), die feierliche Voll-
streckung der von der spanischen Inquisition wegen Ketzerei erlassenen Straferkenntnisse. 
Zunächst bezeichnete Autodafé nur die öffentliche, feierliche Vorlesung des Urteils, dessen 
unmittelbare Folge jedoch immer die Vollstreckung war.  
Oft verschob man nach beendigter Untersuchung jene feierliche Urteilsverkündigung, um an 
einem hohen Festtag den Triumph der Kirche durch gleichzeitiges Abtun einer größeren Zahl 
von Opfern zu verherrlichen. Das Volk strömte dazu in Massen herbei, da schon das Zuschau-
en für verdienstlich galt, und selbst die vornehmsten Männer suchten eine Ehre darin, dabei 
als Schergen des heiligen Gerichts zu figurieren. Auch der König pflegte zur Erhöhung der 
Feierlichkeit mit dem ganzen Hof zugegen zu sein.  
In Prozession führte man die zum Tod verurteilten Ketzer, welche barfuß gingen und mit dem 
Sanbenito (Armesünderhemd) und einer spitzen Mütze angetan waren, und hinter denen die 
Bildnisse entflohener und in Särgen die Leichname verstorbener Angeklagten hergetragen 
wurden, zur Kirche, wo die Verurteilten mit ausgelöschter Kerze in der Hand vor einem Kru-
zifix aufgestellt wurden, um ihr Urteil zu vernehmen.  
Darauf wurden sie dem weltlichen Richter überliefert und gefesselt in den Kerker zurückge-
bracht, um von da zum Richtplatz geführt zu werden. Widerriefen sie schließlich noch ihre 
Ketzerei, so wurden sie vorher erdrosselt, im entgegengesetzten Fall aber lebendig verbrannt 
und mit ihnen die Bildnisse und Gebeine der entflohenen oder verstorbenen Angeklagten.  
Seit 1481 waren diese Massenhinrichtungen im Schwange, und eines der glänzendsten Auto-
dafés war das, welches noch 1680 unter Karl II. zu Madrid stattfand. Während des 18. Jahr-
hunderts kamen die Autodafés in Abnahme. Der Unterschied des späteren Verfahrens von 
dem früheren bestand darin, daß man die Hinrichtungen in der Regel im Inquisitionsgebäude 
vollzog. In Spanien allein sind von 1481 bis 1808, den 1834 veröffentlichten Berichten zufol-
ge, 34.658 Menschen öffentlich oder im geheimen hingerichtet, 288.214 zu lebenslänglichem 
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Gefängnis oder zu den Galeeren verurteilt worden.<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtete später über die Inquisition der 
Kirche (x924/…): >>Das Ziel: den Menschen Furcht einflößen 
Wenn Folter und Tod auch zum "Tagesgeschäft" der Inquisition gehörten, so war doch ihr 
Hauptziel nicht die physische Vernichtung der Ketzer, sondern die Ausrottung der Ketzerei 
schlechthin. Um dieses Ziel zu erreichen, tat die Kirche alles, um ein Klima der Einschüchte-
rung zu schaffen. Ein spanischer Inquisitor erklärte es 1578 einem Kollegen so: "Wir müssen 
uns daran erinnern, daß die Verfahren und Exekutionen nicht in erster Linie dazu dienen, die 
Seelen der Angeklagten zu erretten, sondern vor allem dazu, das Gemeinwohl zu fördern und 
den Leuten die Furcht einzuflößen."  
Was er damit meinte, wird deutlich, wenn man sich die von der Inquisition verhängten Strafen 
ansieht. Verschiedene Berechnungen über Opferzahlen weisen übereinstimmend darauf hin, 
daß auf jeden zum Tode verurteilten "Ketzer" etwa zehn weitere kamen, die zu anderen Stra-
fen verurteilt wurden.  
Hierzu gehörte die Kerkerstrafe, unter den damaligen Umständen nichts anderes als ein verzö-
gertes Todesurteil. Oder der Verurteilte mußte eine mehrjährige Wallfahrt, etwa nach Santiago 
de Compostela, machen - für einen älteren Mann auch eine Art Todesurteil; bei jüngeren De-
linquenten nicht selten ein Todesurteil für ihre Familie - denn diese stand nun ohne Ernährer 
da. Der Einschüchterungscharakter der Inquisition kommt jedoch auch bei den Strafen, die bei 
"leichteren Vergehen", verhängt wurden, zum Ausdruck, etwa bei der regelmäßigen Geiße-
lung:  
"Der Ketzer ... mußte jeden Sonntag entblößt ... und mit einer Rute in der Hand in der Kirche 
erscheinen. An einer bestimmten Stelle der Messe pflegte der Priester ihn dann vor der ver-
sammelten Gemeinde der Gläubigen voller Inbrunst auszupeitschen ... Damit war die Strafe 
jedoch noch nicht abgegolten. Jeden ersten Sonntag im Monat wurde der Büßer genötigt, alle 
Häuser aufzusuchen, in denen er sich jemals mit anderen Ketzern getroffen hatte, und in je-
dem Haus wurde er aufs Neue gezüchtigt.  
Darüber hinaus mußte er an Festtagen jede feierliche Prozession durch den Ort begleiten, wo-
bei er wiederum gegeißelt wurde. Diese Tortur mußte das Opfer für den Rest seines Lebens 
über sich ergehen lassen - es sei denn, der Inquisitor ... erinnerte sich seiner beim nächsten 
Besuch und begnadigte ihn." "Das war nicht der Gott der Liebe und des Erbarmens, der hier 
auftrat", kommentiert Bernd Rill, "das war der rächende Jehova des Alten Testaments".  
Eine ähnlich demoralisierende und terrorisierende Wirkung - sowohl auf den Verurteilten 
selbst wie auf seine Umgebung - übten große safrangelbe Kreuze aus, die lebenslang, gleich 
ob im Haus oder außerhalb, hinten und vorne auf der Kleidung getragen werden mußten. "So 
war der Büßer ständig der gesellschaftlichen Verachtung ausgesetzt, der Erniedrigung und 
dem Spott, manchmal auch körperlicher Gewalt. Menschen, die durch diese Kreuze stigmati-
siert waren, wurden von ihren Mitmenschen geschnitten; niemand wagte es, Geschäfte wel-
cher Art auch immer mit ihnen zu machen. Für unverheiratete junge Frauen wurde es unmög-
lich, einen Ehemann zu finden." Ketzerischen Ärzten war es verboten, ihren Beruf weiter aus-
zuüben.  
Solche "leichteren" Strafen wurden mit Vorliebe bei Verdächtigen eingesetzt, die sich entwe-
der selbst angezeigt hatten oder die ihre "Gedankenverbrechen" ohne großen Widerstand be-
kannt hatten. Kann man sich eine perfidere soziale Kontrolle vorstellen als eine lebenslange 
Kennzeichnung? So versuchte man auf der einen Seite zu verhindern, daß der Überführte je-
mals wieder auf "falsche" Gedanken kam.  
Zum anderen wurde allen Mitbürgern auf brutale Weise klargemacht, daß sich derlei Ausflüge 
in nichtkirchliche Gedankenwelten nicht lohnten. Durch solche und ähnliche Maßnahmen er-
reichte die Kirche, daß eine breite Sympathie der Bevölkerung für die Ketzer wie im Süd-
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frankreich für die Katharer nicht wieder aufkommen konnte. Im Gegenteil: "Der Geist der Zeit 
war unduldsam geworden", so Bernd Rill. "Waren die Albigenser ... noch von ihren Mitbür-
gern gedeckt worden, so standen breite Volksmassen nunmehr eindeutig auf der Seite der In-
quisition."  
Dies erschien den meisten schon aus purem Selbsterhaltungstrieb geboten. Denn es wimmelte 
überall in Europa von Spitzeln und Denunzianten. "Familiares", "Vertraute", hießen diese "in-
formellen Mitarbeiter" der Inquisition, die sich aus den verschiedensten Schichten der Gesell-
schaft rekrutierten. Auch dem Pfarrgeistlichen, der "in den ländlichen Gebieten die Rolle des 
Spürhundes" ausübte, standen "zwei Gehilfen aus der Laienwelt zur Seite". Als Grund, um in 
die Mühle der Inquisition zu geraten, reichte eine Beschuldigung, "die eine Person gegen eine 
andere erhob wegen der Zugehörigkeit zu einer Sekte bzw. Sympathie oder Hilfe für einen 
Ketzer".  
Wenn der Inquisitor kommt 
Doch es sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Damit der Verfolgungseifer des inquisi-
torischen "Bodenpersonals" nicht durch Trägheit und Routine allzu sehr erschlaffte, trat in 
regelmäßigen Abständen der Chef selbst in Aktion: Der Besuch des Inquisitors wurde ange-
kündigt. Gleich nach seinem Eintreffen versammelte er die Gemeinde in der Kirche und erläu-
terte in der Predigt "die Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Häresien, die Kennzei-
chen, an denen man die Ketzer erkennen könne, die Schliche, auf die sie sich einließen, um 
die Wachsamkeit der Verfolger einzuschläfern, und schließlich die Formen und Methoden der 
Meldung bzw. Anzeige".  
Wie sich die Bilder trotz aller Veränderungen gleich bleiben: Wer schon einmal den Vortrag 
eines "Sektenbeauftragten" in einem kleinen Dorf mit erlebt hat, zu dem die aktiven Kirch-
gänger in der Regel vollzählig angetreten sind, um alles über die "gefährlichen Irrlehren" un-
serer Tage zu erfahren, wer die Stimmung zwischen sensationsbegieriger Erwartung und ag-
gressiver Verteidigungshaltung gespürt hat, der weiß, was gemeint ist.  
Das Klima bei der Ankunft des Inquisitors dürfte im Mittelalter jedoch noch wesentlich ge-
spannter gewesen sein, saßen doch gezwungenermaßen auch die noch nicht "enttarnten" oder 
vermeintlichen Ketzer mit in den harten Kirchenbänken.  
Den Gläubigen wurde zur Auflage gemacht, binnen einer festgelegten Zeit alle verdächtigen 
Personen beim Inquisitor anzuzeigen. Wer es nicht tat, obwohl er etwas "wußte", wurde selbst 
wie ein Ketzer behandelt. Man kann sich die Hysterie lebhaft vorstellen, die dieser kirchliche 
Gesinnungsterror verursachte.  
Lieber selbst andere anzeigen, ehe ich angezeigt werde, hieß für viele die rettende Parole. 
"Der traurige Ruhm, der die Inquisition begleitete, schuf unter der Bevölkerung eine Atmo-
sphäre des Schreckens, des Terrors und der Unsicherheit, die eine Welle von Denunziationen 
erzeugte, deren überwältigende Mehrheit Erfindungen oder törichte und lächerliche Verdäch-
tigungen waren."  
Die Hysterie führte auch dazu, daß sich, wie etwa in Spanien, Menschen selbst anzeigten, weil 
sie bei sich Züge der Ketzerei festgestellt zu haben meinten. Dabei hatten sie vielleicht nur 
geflucht oder aus Versehen an einem Fasttag Fleisch gegessen. Oder Familienmitglieder, 
Freunde, Nachbarn zeigten sich gegenseitig an. 
Es gibt kein Entrinnen 
Wer einmal in das Räderwerk der Verhöre gelangte, für den gab es kein Entrinnen mehr. 
Wollte er lebend herauskommen, so mußte er möglichst rasch etwas gestehen, sich auf keinen 
Fall "hartnäckig" zeigen. Doch der Preis für eine "leichtere" Strafe war immer, daß er auch 
andere anzeigen mußte. Die Spirale drehte sich.  
Eine Verteidigung war unmöglich, denn die Anzeigen wurden grundsätzlich anonym behan-
delt. "Aussagen zu Gunsten des Angeklagten wurden jedoch nicht berücksichtigt, da man der 
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Ansicht war, daß diese durch verwandtschaftliche Bande oder durch sonstige Abhängigkeiten 
des Zeugen vom Beschuldigten hervorgerufen worden waren. ... Persönliche Gegenüberstel-
lungen der Anklagezeugen mit den Inhaftierten waren verboten."  
Auch hier werden wir in der Gegenwart auf Parallelen stoßen: Argumente für eine des "Sek-
tierertums" bezichtigte neue religiöse Bewegung werden von den Medien so gut wie nicht 
wahrgenommen. Die Betroffenen werden zu den Vorwürfen, und seien sie noch so abstrus, 
grundsätzlich nicht befragt. Und auch die Inquisitoren von heute lieben es, mit anonymen Ge-
schichten von sogenannten "Aussteigern" Stimmung zu machen.  
Auch heute noch bleiben sie über Jahre bei den gleichen Lügen, auch wenn diese längst wi-
derlegt sind. Auch die Inquisitoren des Mittelalters bestanden "weiterhin auf den Beschuldi-
gungen, selbst in solchen Fällen, wo sie sich als Verleumdungen und Erfindungen der Denun-
zianten herausgestellt hatten".  
Die feierliche Hinrichtung, das "Autodafé" (wörtlich Akt des Glaubens), gibt es heute aller-
dings nicht mehr. Sie dauerte meist den ganzen Tag, mit mehreren Messen, mit der Verlesung 
langatmiger Urteile. Auch die nicht zur Hinrichtung Bestimmten mußten daran teilnehmen 
und erfuhren meist erst in letzter Minute, was genau auf sie zukommen würde. Am Ende dann 
die Hinrichtung - zum Scheiterhaufen Holz herbei tragen zu dürfen, galt als Auszeichnung 
und brachte einen gewissen Sündenablaß ein. "Während der Häretiker, je nach Windrichtung, 
erstickte oder langsam verbrannte, sangen die versammelten Katholiken" fromme Lieder, so 
Karlheinz Deschner.  
Gibt es solches heute wirklich nicht mehr? Man muß es nur auf unsere Zeit übertragen. Wo 
versammeln sich heute Menschen, wenn es ein Großereignis zu bestaunen gilt? Das Fernsehen 
liefert es ihnen frei Haus. Heute ist es für nicht wenige Fernsehjournalisten und Talkmaster, 
bekannte wie weniger bekannte, eine große Ehre, in einer Reportage, einem Magazin oder 
einer Talkshow die gefährlichen "Sekten" so richtig vorzuführen. Eine entsprechend hohe 
Einschaltquote ermöglicht einen perfekte Rufmord: Aus der ehemals öffentlichen Verbren-
nung - mit all den dabei entstehenden schmutzigen Rückständen - wird eine klinisch "saubere" 
öffentliche Hinrichtung durch die Massenmedien. 
Doch wir greifen vor. Festzuhalten bleibt zur mittelalterlichen Inquisition noch, daß es aus ihr 
weder zeitlich noch räumlich ein Entrinnen gab. Auch ohne Computer und Datenübertra-
gungsnetze wurden alle Informationen "akribisch festgehalten. So kam allmählich eine gigan-
tische 'Datenbank' zusammen, die ständig durch Protokolle weiterer Befragungen ergänzt 
wurde. ... So konnte man die Verdächtigen auch noch mit Vergehen und Verbrechen konfron-
tieren, die sie dreißig oder vierzig Jahre zuvor begangen hatten - oder die ihnen damals in die 
Schuhe geschoben worden waren."  
Durch die überstaatliche Organisation der Inquisition "gab es keinen Winkel im katholischen 
Europa mehr, in dem nicht die Scheiterhaufen rauchten, auf denen man vermeintliche oder 
wirkliche Ketzer verbrannte".  
"Die Inquisition", so Henry Charles Lea, "stellte eine wirkliche überregionale Polizei dar ... 
Die Inquisition hatte einen langen Arm und ein unfehlbares Gedächtnis, so daß wir das ge-
heime Grauen wohl verstehen können, das sie sowohl durch die Geheimhaltung ihrer Tätig-
keit als auch durch ihre fast übernatürliche Wachsamkeit der Menschheit einflößte ...  
Ein einziger glücklicher Fang, ein einziges durch die Folter erpreßtes Geständnis konnte die 
Spürhunde auf die Spur von Hunderten von Menschen bringen, die sich bis dahin in voller 
Sicherheit wähnten, und jedes neue Opfer erweiterte den Kreis der Denunzianten. So lebte der 
Ketzer beständig auf einem Vulkan, der ihn in jedem Augenblicke verschlingen konnte ... Für 
die menschliche Furcht war die päpstliche Inquisition fast allgegenwärtig, allwissend und all-
mächtig."<<  
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Verfolgung von Hexen und Zauberern 
In Toulouse wurden im Jahre 1275 nach Inquisitionsverfahren erstmalig Hexenverbrennungen 
durchgeführt. Diese Hinrichtungen von "Hexen" fanden bis 1793 statt. 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb später 
über die Verfolgung von angeblichen Hexen durch die Inquisition (x331/305-310): >>… Im 
13. Jahrhundert, nach Leibniz das dümmste der Weltgeschichte, verbreitete auch der große 
"Ketzer-Jäger" Papst Gregor IX. das Aberwitzigste. 
In seiner Bulle "Vox in Rama" vom 13. Juni 1233 berichtete er über den Teufelskult in 
Deutschland: "Wenn ein Neuling aufgenommen wird und zuerst in die Versammlung der Ge-
nannten eintritt, so erscheint ihm zuerst ein Frosch, den Einige eine Kröte nennen. Diesem 
geben sie einen schmachwürdigen Kuß auf den Hintern, andere auf das Maul und ziehen dabei 
die Zunge und den Speichel des Thieres in den Mund. Dasselbe erscheint zuweilen in natürli-
cher Größe, manchmal auch so groß wie eine Ente oder eine Gans; meistens jedoch nimmt es 
die Größe eines Backofens an." 
Einige Zeit später, nachdem man auch getafelt, so belehrt der Statthalter Christi weiter die 
Welt, tritt "ein schwarzer Kater von der Größe eines mittelgroßen Hundes rückwärts mit em-
porgehobenem Schwänze hervor. Der Neuling küßt ihn auf den Hintern … und man ergibt 
sich ohne Rücksicht auf Verwandtschaft der greulichsten Unzucht. Sind mehr Männer als 
Weiber da, so befriedigen die Männer unter sich die schändliche Begierde; das Gleiche thun 
die Weiber unter sich." 
Kein Wunder, spukt es auch im Kopf des Thomas von Aquin, des Heiligen und Kirchenleh-
rers, der als einer der größten Philisophen gilt, dessen "Summa theologiae", während des 
Trienter Konzils neben der Bibel auf dem Altar liegend, auch heute noch als "das tiefste, be-
stens geordnete und meist katholische Werk der kirchlichen Tradition" angesehen wird (Lexi-
kon des Mittelalters, 1997). 
Thomas, der u.a. an gewisse Teufels- und Zaubervorstellungen Augustins anknüpft, vertritt 
natürlich nicht nur den Satansglauben, sondern auch andere krude Behauptungen, vor allem 
die infolge seiner Autorität verhängnisvolle Lehre von der Teufelsbuhlschaft. 
Steht doch in der "Summa" des Doctor ecclesiae, von dem Papst Leo XIII. noch im späten 19. 
Jahrhundert schreibt, "Der Sonne gleich hat er den Erdkreis mit dem Glänze seiner Lehre er-
füllt": "Wenn aus dem Beischlaf der Teufel mit Menschen Kinder geboren werden, so sind sie 
nicht entstanden aus dem Samen des Teufels oder des von ihm angenommenen menschlichen 
Leibes, sondern aus dem Samen, den der Teufel sich dazu von einem anderen Menschen ver-
schafft hat. Derselbe Teufel, der sich als Weib mit einem Manne geschlechtlich vergeht, kann 
sich auch als Mann mit einem Weibe geschlechtlich vergehen."  
(Bei der Übertragung der "Summa" ins Deutsche hat der Übersetzer, der Dominikaner Zeslaus 
Maria Schneider, diese Stelle schamvoll ausgelassen - in der Vorrede aber versichert, es liege 
der "ganze vollständige Text" vor.) Der große Kirchenlehrer polemisiert nun gegen jene, die 
behaupten, der Teufel- und Dämonenwahn sei nichts als Aberglaube Unwissender, da es gar 
keine Zauberei gebe, außer in der Einbildung des Volkes. 
Und hatte selbst Gregor VII. gegenüber dem Dänenkönig Harald 1080 noch protestiert, alte 
Frauen und Priester als Verursacher von Krankheiten und Stürmen barbarisch umzubringen 
und derart den Zorn Gottes, der doch durch diese Katastrophen die Menschen strafe, nur zu 
vermehren, so lehrte jetzt Thomas, der "engelgleiche Doktor", die Dämonen würden wirklich 
existieren und mit "Gottes Zulassung" die phantastischsten Dinge vollbringen, zum Beispiel 
auch die Fortbewegung des menschlichen Körpers über große Distanzen. Befähige sie ja die 
Feinheit ihrer Natur, "vieles zu tun, was wir nicht vermögen, und daß es Leute gibt, die sie 
veranlassen das zu tun, die deshalb auch Schädlinge genannt werden." 
Der überaus abergläubische, sich ständig von Zauberern und Zauberkunst, durch Assassinate 
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mittels Wachsbildern und Gift bedroht fühlende Johann XXII. - er sprach Thomas heilig! - 
verdammt im früheren 14. Jahrhundert in zwei Bullen die Zauberei; dabei publiziert er in der 
Bulle "Super specula" einen "für ewige Zeiten geltenden Erlaß", wonach alle, die so verirrt 
seien, daß sie mit der Hölle ein Bündnis eingehen, ipso facto der Exkommunikation verfallen. 
Ferner sollen Vermögensbeschlagnahme sowie die übrigen "für Ketzer bestimmten Strafen 
von ihren zuständigen Richtern verhängt werden ..."  
Ähnlich geht 1437 Eugen IV. gegen jene vor, die den Teufel anbeten, Verträge mit ihm ab-
schließen, die mit magischen Tricks Krankheiten und Gewitter verursachen. 
Entscheidend wurde, daß man die Hexerei allmählich von gewöhnlicher Magie unterschied 
und als "Ketzerei" ausgab, womit Zauberer und Hexen in die Hände der Inquisition gerieten 
und wie Häretiker behandelt worden sind. Der Teufelspakt allein machte noch keinen Zaube-
rer, noch keine Hexe zum "Ketzer", zur "Ketzerin". Es mußte das Element des Terroristischen, 
Verschwörerischen, des sozusagen organisierten Verbrechens dazukommen. Deshalb machte 
die Kirche die Diener und Dienerinnen der Dämonen zu Soldaten, zur Armee des Teufels, zur 
"Synagoge Satans" mit kriminellen Zusammenkünften beim "Hexensabbat". 
Bei diesen Treffen verehrten die Ruchlosen den Leibhaftigen, tanzten pervers, tafelten um 
Mitternacht, genossen Delikatessen, Kröten etwa, Herzen und Fleisch ungetaufter Kinder, be-
vor sie sich in wilder Orgie den Teufeln sowie einander hingaben. Der Vorwurf der Homose-
xualität wird in den Hexenprozessen … üblich. 
Abschließend feierte man beim "Hexensabbat" eine "schwarze Messe", eine gotteslästerliche 
Nachäffung des christlichen Gottesdienstes, wobei Satan selbst zelebrierte, das heilige Kreuz 
bespuckte, mit Füßen trat. Diese und viele weitere Ausgeburten des Irrsinns, den unglückli-
chen Opfern in fürchterlichen Torturen eingegeben und herausgefoltert, vermittelten Klerus 
und Inquisitoren dem Kirchenvolk, und nun konnte man gegen die Hexen wie gegen "Ketzer" 
vorgehen und sie einzeln oder haufenweise verbrennen. …  
"Der Vorrang der Initiative lag zunächst bei der geistlichen Gerichtsbarkeit"  
Der erste christliche Kaiser, Konstantin I., der im 4. Jahrhundert einerseits selbst Eingeweide-
schauer und Astrologen befragt, der auch gesetzlich Heil- und Wetterzauber zugelassen hat, 
pönalisierte andererseits schon das Verabreichen von "Liebesbechern" mit Exil und Güterkon-
fiskation, ja, im Todesfall, mit dem Zerreißen durch wilde Tiere oder durch Kreuzigung.  
Auch diskriminierte bereits Konstantin das früher erlaubte Wahrsagen. Und während der 
heidnische Kaiser Diokletian (284-305) Schadenszauberer zwar lebendig verbrennen, doch 
wohltätige Magier ungeschoren ließ, wurde seit Konstantins Sohn Konstantius II. (337-361) 
auf jede Magie, schwarze wie weiße, die Todesstrafe gesetzt. 
Im Frühmittelalter hatte es anscheinend nur sehr vereinzelt Verfolgung und Hinrichtungen 
beziehungsweise Lynchjustiz von Zauberern und Hexen gegeben, so unter den Merowingern 
um 580 durch die grauenhafte fränkische Königin Fredegunde in Paris. Oder nach dem großen 
Viehsterben im Jahre 810. Ebenso bei dem jähen Tod König Arnulfs 899. Anno 1090 wurden 
bei Freising drei Erntezauberinnen, 1115 in Graz dreißig Frauen an einem Tag verbrannt.  
Gewiß hat es in diesen frühen Jahrhunderten mehr Opfer christlichen Hexenwahnes gegeben 
als die Dürftigkeit der Überlieferung erkennen läßt. Zumal die meisten Fälle der Lynchjustiz, 
etwa im Alpenraum, in Skandinavien, offenbar nicht aktenkundig wurden. In Polen und der 
Ukraine kamen so nach einer Schätzung die Hälfte aller Opfer um. Bemerkenswert, daß unter 
der Türkenherrschaft in Ungarn Hexereianklagen vor türkischen Gerichten nicht zugelassen 
und verhandelt worden sind. Wehrten sich doch auch Bischöfe und weltliche Obrigkeiten mit-
unter gegen die Verfolgungen, allmählich aber kooperierten Kirche und Staat auch gegen 
Zauberer und Hexen. … 
Insgesamt aber hielt sich die profane Obrigkeit zurück, schaltete sich die weltliche Justiz, aus-
genommen etwa Fälle von Schadenszauber, während des ganzen Mittelalters noch eher selten 
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ein. "Der Vorrang der Initiative lag zunächst bei der geistlichen Gerichtsbarkeit, besonders bei 
Inquisitoren" (Trusen). In ihre Kompetenz fiel ja die Hexerei, seit man alle möglichen Wahr-
sage- und Zauberkünste, die ganze schwarze Magie unter dem Begriff der Häresie subsumier-
te und den Teufelspakt, die Teufelsbuhlschaft, den Hexenflug und Hexensabbat, die rituelle 
Teufelsanbetung als Apostasie, satanische Gegenkirche, als bewußte Abkehr von Gott 
verstand.  
Der Übergang von der Ketzer- zur Hexeninquisition vollzog sich im Laufe des 13. Jahrhun-
derts, in dessen zweiter Hälfte es noch wenige Hexenprozesse gab. Hundert Jahre darauf und 
später aber mehrten sie sich in Südfrankreich, Nordspanien, im Süden Deutschlands, vor al-
lem auch in den oberitalienischen Alpentälern (Val Tellina, Valcamonica etc.), ferner in der 
Schweiz, in Fribourg, Neuchâtel, in den Diözesen Lausanne, Genf, Sion, nicht zuletzt im Wal-
lis, wo nach dem zeitgenössischen Luzerner Chronisten Johann Fründs der Dominikanerinqui-
sitor Uldry de Torrenté bereits gegen die "Ketzerei der Hexen" vorgeht und in eineinhalb Jah-
ren zweihundert Menschen verbrennt. 
(In Luzern taucht 1419 in einem Verfahren gegen einen gewissen Gögler erstmals der schwy-
zerdütsche Begriff "hexerye" auf). Und bereitete schon das verhängnisvolle Edikt Johanns 
XXII. gegen die Zauberei großen Pogromen den Weg, so erst recht der berüchtigte Erlaß In-
nozenz' …<< 
Papst Innozenz VIII. (1432-1492, Papst seit 1484) erließ im Jahre 1484 eine Bulle gegen das 
Hexenwesen und erteilte die Vollmacht, angebliche Hexen durch die Inquisition verfolgen zu 
lassen (x248/123). 
Die Hexerei sollte gemeinsam von den weltlichen Gerichten (im Falle von Schädigung an 
Leib und Leben) und den geistlichen Gerichten (im Falle von widernatürlicher Unzucht, Teu-
felsbuhlschaft etc.) bekämpft werden. 
In der berüchtigten päpstlichen Bulle zur Verfolgung von Hexen hieß es z.B. (x122/276): 
>>… Nicht ohne ungeheuren Schmerz ist jüngst zu meiner Kenntnis gekommen, daß in eini-
gen Teilen Deutschlands, besonders in der Mainzer, Trierer, Salzburger und Bremer Gegend, 
sehr viele Personen beiderlei Geschlechts, uneingedenk ihres eigenen Heils und abirrend vom 
katholischen Glauben, sich mit Teufeln in Manns- und Weibsgestalt geschlechtlich versündi-
gen.<<  
Der deutsche Abt Johannes Tritheim (1462-1516), der damals zu den vermeintlichen Experten 
der Zauberei zählte, schrieb später über die Hexen (x248/123): >>... Ein verabscheuungswür-
diges Geschlecht ist das der Hexen, die durch die Hilfe böser Geister oder durch Zaubertränke 
dem menschlichen Geschlecht unabsehbaren Schaden zufügen.  
Meistens machen sie die Menschen besessen oder lassen sie von den Dämonen mit unerhörten 
Schmerzen martern. Leider ist die Zahl solcher Hexen in jedem Landesteil sehr groß, und 
selbst im kleinsten Ort findet man noch eine Hexe. Es sterben Menschen und Vieh durch die 
Schlechtigkeit dieser Weiber. Viele Menschen leiden an den schwersten Krankheiten und wis-
sen nicht, daß sie verhext sind. ...<< 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtete über die Verfolgung der Hexen und 
Zauberer (x808/502-504): >>(Hexe) ... Der Glaube an Hexen war, wie wir aus Theokrit, Ho-
raz und Lukianos ersehen, im Altertum vollkommen ausgebildet; aber die Voraussetzung ei-
nes besonderen dazu erforderlichen Bündnisses mit dem Teufel entstand erst nach der Chri-
stianisierung der germanischen Welt, als die heidnischen Feste und Versammlungen bei To-
desstrafe verboten waren und die treu gebliebenen Anhänger des früheren Glaubens heimlich 
des Nachts zusammenkamen, um die abgesetzten Götter zu verehren und die gewohnten Fest-
lichkeiten zu begehen.  
Da es vornehmlich die alten Frauen waren, welche die althergebrachten Bräuche bewahrten 
und ausübten, kamen sie in den Verdacht der Zauberei, und da die Teilnehmer an den nächtli-
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chen Zusammenkünften selbst die meisten Märchen von gefahrvollem Teufelsspuk ausspreng-
ten, um ihre ebenso abergläubischen Verfolger zurückzuschrecken, entstand sehr bald die 
Meinung, daß die Hexen im Bund mit dem leibhaftigen Teufel ständen und in seinem Dienst 
alles Unheil, welches über Ortschaften, Familien und Personen hereinbrach, verursachten. ... 
Wie schon in den alten römischen Gesetzen, so wurden auch später wiederholt Gesetze gegen 
Hexen und Zauberer erlassen; aber das Unheil wurde erst vollständig, als die Kirche den 
Aberglauben des Volkes autorisierte, indem sie die Inquisition gegen die Hexen und Zauberer 
zu Hilfe rief.  
Die Vermischung von Zauberei und Ketzerei war eine ebenso bequeme wie verderbliche; bei-
de konnten von der Einwirkung des Teufels hergeleitet werden, und die Masse zeigte sich der 
Vernichtung der Ketzer, an welcher der Kirche einzig lag, um so geneigter, wenn ihnen zu-
gleich Zauberei und Teufelsbündnis schuld gegeben wurde. Das trat in der Verfolgung der 
Waldenser, Albigenser und Templer deutlich hervor, und mit dieser nahmen die Hexenprozes-
se in Frankreich ihren Anfang.  
Die weltlichen Behörden suchten zwar den geistlichen Gerichtshöfen die gefährliche Jurisdik-
tion über Zaubereiverbrechen zu entreißen, und nachdem dies dem Pariser Parlament (1390) 
gelungen war, nahmen die Zaubereiprozesse, das Vorspiel der eigentlichen Hexenprozesse, in 
Frankreich ab. Aber die theologische Fakultät von Paris erklärte nichtsdestoweniger (1398) 
die Teufelsbündnisse für Tatsache, und Papst Eugen IV. ermunterte 1437 die Inquisition wie-
der, gegen die Zauberer und Hexen ihre Pflicht zu tun. ... 
Die eigentliche Periode der Hexenprozesse, welche ganz Deutschland, Italien, Frankreich, 
Spanien und England in eine große Richtstätte verwandelten, wo in jeder Stadt die Folter-
knechte arbeiteten und Scheiterhaufen dampften, nahm ihren Anfang erst mit Papst Innozenz' 
VIII. Bulle "Summi desiderantes affectibus" (1484).  
In dieser Bulle heißt es unter anderem:  
"Wir haben neulich nicht ohne große Betrübnis erfahren, daß es in einzelnen Teilen Ober-
deutschlands und in den mainzischen, kölnischen, trierischen, salzburgischen, bremischen 
Provinzen und Sprengeln in Städten und Dörfern viele Personen von beiden Geschlechtern 
gebe, welche, ihres eigenen Heils uneingedenk, vom wahren Glauben abgefallen, mit dämoni-
schen Inkuben und Subkuben sich fleischlich vermischen, durch zauberische Mittel mit Hilfe 
des Teufels die Geburten der Weiber, die Jungen der Tiere, die Früchte der Erde, die Trauben 
der Weinberge, das Obst der Bäume, ja Menschen, Haus- und andere Tiere, Weinberge, 
Baumgärten, Wiesen, Weiden, Körner, Getreide und andere Erzeugnisse der Erde zu Grunde 
richten, ersticken und vernichten, welche Männer, Weiber und Tiere mit heftigen inneren und 
äußeren Schmerzen quälen und die Männer am Zeugen, die Weiber am Gebären, beide an der 
Verrichtung ehelicher Pflichten zu verhindern vermögen".  
Deshalb trägt der Papst den beiden Inquisitoren für Süd- und Norddeutschland, Heinrich Insti-
tor und Jakob Sprenger, welche die Bulle am päpstlichen Hof erwirkt hatten, auf, die Zauberer 
und Hexen in oben genannten Gegenden auszuspähen, zu bestrafen und auszurotten, wie sie 
nur wüßten und könnten; auch befiehlt er dem Bischof von Straßburg, Albrecht von Bayern, 
die Inquisitoren zu schützen und ihnen bei Ausführung ihres Auftrags allen Vorschub und 
hilfreiche Hand zu leisten.  
Diese Männer und andere durchzogen nun Deutschland von einem Ende zum anderen, überall 
jammernde Familien und verbrannte menschliche Gebeine hinter sich lassend; vorzüglich aber 
war es Sprenger, der den Hexenglauben in ein förmliches System brachte und die Hexenpro-
zesse formell begründete. Sein "Hexenhammer" ("Malleus maleficarum", verfaßt im Jahre 
1487, aber erst zwei Jahre später, 1489, in Köln gedruckt) wurde bald Gesetzbuch in Hexen-
sachen und regelte das ganze ordentliche gerichtliche Verfahren gegen die Hexen.  
Er zerfällt in drei Teile: der erste handelt von der Hexerei im allgemeinen; der zweite legt ver-



 17 

schiedene Arten und Wirkungen der Hexerei dar, und wie man dieselben wieder aufheben 
könne; im dritten ist das Gerichtsverfahren gegen die Hexen enthalten, ein förmliches Hexen-
prozeßrecht.  
Hier wird zuerst die Kompetenz in Hexenprozessen dem geistlichen Richter ... (übertragen), ... 
sobald mit der Hexerei Ketzerei vermischt sei; in anderen Fällen behält sich das geistliche 
Gericht vor, die Angeklagten dem weltlichen Richter zu überlassen; dann wird in 35 Fragen 
erörtert, wie der Prozeß anzufangen, fortzusetzen und das Urteil zu sprechen sei.  
Der Richter darf auf bloßes Gerücht hin, daß es an einem Ort Hexen gäbe, ... Zeugen, deren 
zwei oder drei genügen, zusammensuchen, sie durch einen Eid zwingen, die Wahrheit zu sa-
gen, auch sie mehrmals examinieren. Sogar Exkommunizierte, Infame können als Zeugen auf-
treten, ja Ketzer wider Ketzer, Hexen wider Hexen, die Frau gegen den Mann, Kinder gegen 
Eltern, Geschwister gegen Geschwister zeugen. Selbst Hauptfeinde des Angeklagten sind, mit 
wenigen Ausnahmen, als Zeugen zuzulassen.  
Der Anwalt durfte seinen der Ketzerei verdächtigen Klienten nicht über die Gebühr verteidi-
gen, sonst wurde er billig noch für schuldiger gehalten. Um die Hexe zum Geständnis zu brin-
gen, diente die Tortur. Jakob Sprenger allein ließ zu Konstanz und Ravensburg in Schwaben 
in kurzer Zeit 48 Weiber verbrennen, und bald wurde durch päpstliche Bullen von Alexander 
VI., Julius II., Leo X. und Hadrian VI. der "Hexenhammer" auch für die übrigen europäischen 
Länder als Grundlage des kanonischen Rechts anerkannt.  
Ganze Gegenden wurden durch Morden und Brennen entvölkert, wie ein drückender Alp lag 
das Gespenst der Hexenfurcht auf dem Volk. Überall hatten die geistlichen Gerichte ihre Spä-
her. War ein altes Weib so unglücklich, rote Augen zu besitzen, so war sie sicher verloren. 
Die richterliche Untersuchung bezog sich vorzugsweise auf den sogenannten Hexensabbat, 
auch Hexenkultus, Hexenabendmahl genannt, und die Teilnahme ... daran.  
Mit erfinderischer Phantasie hatten die Priester denselben sich folgendermaßen ausgemalt. Zu 
gewissen Zeiten, namentlich in der Nacht des 1. Mai (Walpurgisnacht), wo in der heidnischen 
Zeit ein Frühlingsfest gefeiert wurde, hielt der Teufel große Hoftage. Als Orte dieser Zusam-
menkünfte waren berüchtigt: der Blocksberg (der Brocken im Harzgebirge), der Guiberg bei 
Halberstadt, der Köterberg, nicht weit von Corvey an der Weser, der Fichtelberg, der Heuberg 
in Schwaben etc.  
Die Hexen verließen ihre Wohnungen auf Besen, Gabeln, Stöcken, Böcken oder Hunden und 
eilten im schnellsten Flug dem betreffenden Ort zu, wo der Teufel in Gestalt eines Bockes 
oder Menschen auf seinem Thron saß, die neuen Hexen feierlich aufnahm und einweihte, 
dann sich förmlich huldigen ließ, indem die Hexen nach einem Ringeltanz um seinen Thron 
(Hexentanz) einzeln nahten, um seinen Hintern zu küssen.  
Dann wurde eine aus mitgebrachten Würsten, Schinken etc. der reicheren Hexen hergerichtete 
Mahlzeit gehalten, und zuletzt endigte das Ganze damit, daß jede Hexe sich im stillen mit ih-
rem Buhlteufel vergnügte. Mit dem frühsten Morgengrauen ging die Hexenfahrt auf oben ge-
schilderte Weise wieder zurück, doch nicht, ohne daß der Teufel einer jeden Zauberpulver 
eingehändigt hätte, was zur Verübung aller sonst den Hexen zur Last gelegten Bosheiten dien-
te.  
Die sogenannte Hexensalbe, welche in den Prozessen eine große Rolle spielt, war, wie viele 
Akten ergeben, eine aus Fett, Nachtschatten, Tollkirschen, Mandragora, Opium, Schierling 
und anderen zum Teil narkotischen Pflanzenstoffen bereitete Salbe, mit welcher der Leib be-
strichen wurde, um ihn zur Hexenfahrt tauglich zu machen.  
Es ist Tatsache, die unter anderen Geiler von Kaisersberg aus eigener Erfahrung bezeugt, daß 
sich alte Weiber, die vorgaben, Hexen zu sein, einer solchen Salbe bedienten, daß sie, mit der-
selben bestrichen, in einen Zustand der Betäubung verfielen und, wieder erwacht, von der He-
xenversammlung erzählten, auf der sie unterdessen gewesen sein wollten.  
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Unter der Hexenbutter verstand man die sogenannten Schleimpilze und bezeichnete diese 
breiigen Massen als die Ausleerung der übersatten Hexen auf dem Heimweg vom Hexensab-
bat aus der Luft herab.  
Gestand die Hexe, so wurde sie alsbald verurteilt; leugnete sie standhaft, so wurde zur Folter 
geschritten und diese bei fortgesetztem Leugnen mit Umgehung des Gesetzes, welches eine 
zweimalige Folter verbot, nach einigen Tagen wieder angefangen und dies als Fortsetzung der 
ersten Tortur bezeichnet.  
Bisweilen war aber nicht einmal ein Geständnis erforderlich. Fand sich am Körper der Hexe 
irgendein Muttermal, so war dies sicher das Hexenmal, Hexenzeichen, womit der Teufel sie 
als die Seinige bezeichnet hatte. Dieses Hexenmal wurde mit Nadeln durchstochen: fühlte die 
Gestochene keinen Schmerz, so war sie unzweifelhaft schuldig.  
Da nach dem "Hexenhammer" die Feuerprobe nichts fruchtete, weil das Feuer ein dem Teufel 
freundliches Element sei, so wendete man die Wasserprobe (Hexenbad) an und zwar folgen-
dergestalt. Die Angeschuldigte wurde nackt ausgezogen, kreuzweise gebunden, so daß die 
rechte Hand an die große Zehe des linken Fußes und die linke Hand an die große Zehe des 
rechten Fußes kam, und mit einem langen Strick um den Leib aufs Wasser gelegt; sank sie 
unter, so war sie unschuldig; schwamm sie aber oben, so war sie überführt.  
Ein analoges Erkennungsmittel bildete die Hexenwaage, auf welcher sie nicht das natürliche 
Gewicht zeigte. Das Urteil lautete meist auf Verbrennen, und in vielen Gegenden Deutsch-
lands galt der Hexenstock oder Hexenpfahl, an den die Verurteilten während der Exekution 
gebunden waren, neben dem Galgen als ein Zeichen des Blutbannrechts. 
Auch die protestantische Geistlichkeit teilte den Teufels- und Hexenglauben, und es waren der 
Hexenprozesse in den protestantischen Ländern nicht weniger als in katholischen. ... 
Über die kontroverse Frage: "ob die Untersuchungskosten vom Fiskus oder von den Erben der 
... Hexen getragen werden sollten", ließ der protestantischen Herzog Johann Kasimir Herzog 
1628 ein Gutachten von dem Coburger Schöffenstuhl einholen, welches natürlich dahin aus-
fiel: "daß die Obrigkeit berechtigt sei, die Güter der wegen Hexerei Verurteilten zu konfiszie-
ren ..."  
Dieses Gutachten läßt uns als eine der Haupttriebfedern der Hexenverfolgung den Gelddurst 
erkennen. In England, wo König Jakob I. höchst eigenhändig als Schriftsteller gegen Hexen 
und Teufelsbündnisse vorging, erhielt ein gewisser M. Hopkins, der 1644 alle Provinzen des 
Reiches auf der Hexenjagd durchzog, für die Entdeckung einer Hexe 20 Schilling und schrieb 
ein besonderes Werk über die Kunst, Hexen ausfindig zu machen, auf dessen Titel er sich 
Hopkins, Hexenfinder, zeichnet. Noch zu Ende des 16. Jahrhunderts verurteilte ein einziger 
Hexenrichter, Remigius, 800 Hexen in Lothringen zum Scheiterhaufen. 
Schon im 16. und 17. Jahrhundert fehlte es nicht an Männern, welche sich den Inquisitoren 
widersetzten und den Glauben an Hexerei bekämpften. Namentlich waren dies der Düsseldor-
fer Johann Weyer, Leibarzt des Herzogs Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg um 1550, die Jesui-
ten Adam Tanner (gestorben 1632) und Friedrich Spee (gestorben 1635), vorzüglich aber Bal-
thasar Bekker, reformierter Prediger in Amsterdam, in dessen "Bezauberter Welt" (Amster-
dam, 1691-93) mit großer Freimütigkeit das ganze Teufels- und Hexensystem angegriffen und 
bekämpft ist.  
Allein die Bestrebungen dieser Männer wurden noch zu wenig von der öffentlichen Meinung 
unterstützt; erfolgreich bekämpfte den Wahn erst der gelehrte Christian Thomasius aus Leip-
zig (gestorben 1718) ... 
Gleichwohl finden sich auch im 18. Jahrhundert noch hier und da Überbleibsel des alten Un-
wesens. Am 21. Januar 1749 wurde Maria Renata, Subpriorin des Klosters zu Unterzell, als 
Hexe in Würzburg enthauptet und dann ihr Leichnam verbrannt; zu gleicher Zeit hielt ein 
ganzes polnisches Dorf die Wasserprobe aus, und noch 1785 fiel eine (Frau) ... dem Hexen-



 19 

glauben (im schweizerischen Kanton) Glarus zum Opfer. ...  
Noch 1836 wurde eine vermeintliche Hexe von den Fischern der Halbinsel Hela der Wasser-
probe unterworfen und, da sie nicht untersinken wollte, gewaltsam ertränkt. In den anderen 
Weltteilen spielten Hexenprozesse bis in die neueste Zeit fort, und in Mexiko endigten zwei 
derselben (1860 und 1873) mit Verbrennung der Opfer.  
Nicht so schnell wie aus der Gesetzgebung konnte der Hexenglaube aus der Masse des Volkes 
entfernt werden. Noch heutzutage erzählt sich dieses die abenteuerlichsten Hexengeschichten, 
und nicht wenige Dörfer mögen noch, gewöhnlich in einer bejahrten Frau, ihre Hexe haben, 
die im Verdacht steht, mit Ungeziefer behaftet, dem Vieh "etwas anzutun", das "Zusammen-
gehen" der Butter verhindern zu können. Daß es Frauen gäbe, welche Krankheiten "versehen" 
können, ist noch heutzutage ein weitverbreiteter Aberglaube, und noch in unserer Zeit ist die 
Beschuldigung der Hexerei und des Teufelsbündnisses sogar zum Gegenstand von Anzeigen 
bei Gericht gemacht worden.<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schrieb über 
die jahrhundertelange Diffamierung und Unterdrückung der Frau durch die christlichen Theo-
logen (x288/206-212): >>... Die mutterrechtlichen Kulturen hatten kaum Weiberhaß gekannt. 
Vielleicht galt die Frau als Trägerin der Lebenskraft, der Fruchtbarkeit, ja ihre größere Sensi-
bilität und Suggestibilität (Empfänglichkeit für Beeinflussung) machte sie zum kultischen 
Dienst geeigneter als den Mann. So wurde sie Medizinfrau, Zauberin, war vor allem mit Mu-
sik und Orakeltum verbunden und stieg in den antiken Götterkulturen manchmal selbst zu 
höchsten Ämtern auf. ... 
Früh schon zogen sich die Frauen vor allem die Feindschaft der Priester zu, was mit jenen 
mehr parapsychologischen, magisch-numinosen Kräften zusammenhängen wird, jenen zau-
berhaften Fähigkeiten, die ... (die) Frau ... oft zur Helfenden, Heilenden, zur Wissenden und 
Weisen werden ließ, zur Trägerin des "Heiligen", "Göttlichen", zum Vorläufer und Konkur-
renten also des Medizinmannes, des Schamanen, des Priesters, der sie dafür als Zauberin in 
Verruf brachte, als Hexe verteufelte oder gar ihre Ausmerzung betrieb. 
Gerade in den sogenannten Hochreligionen wurde die Geschlechtsfunktion der Frau häufig 
suspekt gemacht und ihr die Gottesdienstbarkeit beraubt: im persischen Mazdaismus, im Bra-
hmanismus, in der israelitischen Religion, dem Islam und nicht zuletzt im Christentum, daß 
den Antifeminismus aufs Perfideste perfektioniert, fast ins Unerträgliche gesteigert hat, mehr 
als jede andere frauenfeindliche Religion, was protestantische Theologen oft zugegeben, ka-
tholische aber bis in die Gegenwart geleugnet haben und oft weiter leugnen. 
Alle drei Gottheiten des Christentums gelten als männlich, und seine theologische Symbolik 
wird von der Vorstellung des Männlichen beherrscht. Nur dem Heiligen Geist gestanden ge-
wisse Sekten eine weibliche Natur zu.  
Die Frau aber war für die Kirche stets das der Erde besonders verhaftete Geschöpf, ... das 
Verschlingende, Vampirhafte, in dem sich die irdischen Verlockungen, die Versuchungen der 
Sünde auf ganz besonders verdammte Weise verkörperten. Auch die Hölle dachte man sich 
doch tief im Erdinnern lokalisiert ...  
Strikt entgegengesetzt aber, weit über den Wolken noch, der hygienisch-keimfreie, ganz ge-
schlechtslose, ewig und entzückend keusch von Hallelujas widerhallende Himmel, jener ... 
Paradiesgarten aus Allgäuer Mattengrün und Feigenblättern, dem die schlechte Eva eben, 
worauf alle Kirchenväter insistieren, die Menschen entriß.  
Deshalb drohte ihr der liebe Himmelsvater doch auch gleich: "Ich will dir viel Elend machen 
...", eine der wenigen biblischen Prophezeiungen die sich erfüllten. ... 
Die früheste Geringschätzung der Frau im Christentum stammt von Paulus, der sich dabei 
nirgends auf Jesus beziehen kann. Und dann ist es häufig Paulus, auf den man sich beruft und 
dessen Frauenfeindschaft man durch Fälschungen fortsetzt. Entsprechend werden nachher 
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auch Jesu Jünger zu Propagandisten von Virginität (Jungfräulichkeit) und Weiberhaß ge-
macht. Ja, von Petrus dem ersten "Papst" und Familienvater, behauptet man später, er habe 
jeden Ort geflohen, der eine Frau barg, und läßt ihn geradezu erklären: "Die Frauen sind des 
Lebens nicht würdig". 
Besonders gelästert, gemieden - und gefürchtet wurde die Frau von den Mönchen, zergehen 
sie doch, nach einem sehr alten Gleichnis schon, in der Nähe eines Weibs wie Salz im Was-
ser. ... 
Manche Eremiten sahen vierzig Jahre und länger kein Weib. Andere wiesen - offenbar unter 
dem Einfluß verdrängter Inzestwünsche - selbst die nächsten Verwandten zurück, zuweilen 
mit dem Trost, man werde einander doch bald im Paradiese wiedersehen. ... 
Noch im 20. Jahrhundert belehrt ein Ordensoberer einen Pater, der seine Mutter zum (einmal 
im Jahr gestatteten) Besuch erwartet, er habe auch ihr gegenüber sich zurückzuhalten, denn: 
"Alle Frauen sind gefährlich!" 
Besonders in der katholischen Kirche erscheint die Frau von Anfang an nur als Hindernis der 
Vollkommenheit, als fleischliches, niedriges, den Mann verführendes Subjekt, als Eva und 
Sünderin schlechthin. Immer wieder berufen sich die Theologen dabei auf die Bibel, das alte 
Märlein von Schöpfung und Sündenfall, die Bildung des Weibes aus dem Mann und seine 
Verführung durch das Weib, und machen es so zur Magd des Mannes, zur Erzeugerin von 
Sünde und Tod. ... 
Kirchenlehrer Augustinus ... erklärt das Weib für ein minderwertiges Wesen, das Gott nicht 
nach seinem Ebenbild geschaffen (hat) - eine schwerwiegende Diffamierung, die bis ins 
Hochmittelalter, bis zu den Rechtssammlungen des Ivo von Chartres und Gratian, bei maß-
geblichen Theologen wiederkehrt.  
Nur dem Mann attestierte man die Gottebenbildlichkeit: sie der Frau zuzusprechen galt als 
"absurd". Nach Augustinus entspricht es sowohl "der Gerechtigkeit" als "der natürlichen Ord-
nung unter den Menschen, daß die Frauen den Männern ... dienen". "Die rechte Ordnung be-
findet sich nur da, wo der Mann befiehlt, die Frau gehorcht".  
Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos sieht die Weiber "hauptsächlich" dazu bestimmt, die 
Geilheit der Männer zu befriedigen. ... 
Im Mittelalter als Männer und Frauen abends beteten, "in Schuld bin ich gezeugt worden, und 
in Sünde hat mich meine Mutter empfangen", wurde die Frau von der Kirche als bös und teu-
flisch diffamiert, als Ursprung allen Übels. Der Fromme sollte sie fliehen, die Häuser von 
Frauen meiden, weder essen mit ihnen noch sprechen. Sie galten als "Schlangen und Skorpio-
ne", ... das "verdammte Geschlecht", dessen "verruchte Aufgabe" es war, die Menschheit zu 
verderben.  
"Vom Mittelalter an bedeutete es für die Frauen eine Art Schande, einen Körper zu haben", 
schreibt Simone de Beauvoir. Und Eduard von Hartmann resümiert: "Im ganzen christlichen 
Mittelalter gilt das Weib als Inbegriff aller Laster, Schlechtigkeiten und Sünden, als der Fluch 
und das Verderben des Mannes, als der teuflische Fallstrick auf dem Pfade der Tugend und 
Heiligkeit". ... 
Die verheerende Frauenfeindlichkeit der Theologen führte über zahllose Predigten in Dorfkir-
chen, Kathedralen, Schloßkapellen auch zu einer umfassenden misogynen (frauenfeindlichen) 
Literatur. Die Frau erscheint darin als Tod für Körper und Seele, als Drache und Teufels-
schlinge, Lockvogel und Giftspritze, als Hure schlechthin. In einer Dichtung des französi-
schen Bischofs Marbod de Rennes (1035-1123) subsummiert der Kirchenfürst unter dem Be-
griff "Hure" das gesamte weibliche Geschlecht. 
Einem italienischen Dominikaner verdankt die Kulturgeschichte das berüchtigte Weiberal-
phabet: Avidissimum animal, bestiale baratrum ... und so weiter, worin die Frau als Pest figu-
riert (auftritt), Schiffbruch des Lebens, Tier und derartiges mehr. 
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Schließlich trieb diese fortgesetzte Verteufelung zur Verbrennung der Frau als Hexe. Zwar 
hatte der große Progressist Innozenz VIII. anno 1484 in seiner Bulle "Summis desiderantes 
affectibus" von "sehr vielen Personen beiderlei Geschlechts" gesprochen, die "mit buhleri-
schen Nachtgeistern sich leiblich vermischten ...".  
Doch der Kommentar gewissermaßen dazu, der 1487 erschienene, fast dreißig Auflagen errei-
chende "Hexenhammer" der beiden Beauftragten des Papstes, der Dominikaner Institoris und 
Sprenger, richtete sich fast nur gegen die Frau. ... Den Mann bedrohten die beiden Hexenjäger 
nur nebenbei und vor allem dann, wenn er, als Gatte, Sohn oder Anwalt, einer Angeklagten 
beistand. 
Der pathologische Frauenhaß dieses Buches - das sich unentwegt auf die prominentesten Kir-
chenväter beruft, von Augustinus bis zu Bonaventura und Thomas von Aquin - führt unter 
anderem zu der Behauptung, das Weib sei nicht nur dümmer und fleischlicher gesinnt als der 
Mann, sondern stets auch glaubensschwächer. ... 
Jahrhundertelang verdächtigte, folterte und verbrannte man nun vor allem Frauen, auch in pro-
testantischen Ländern, war doch Luther mit der Einäscherung der "Teufelshuren" nicht weni-
ger einverstanden als das Papsttum. ...<< 
Der schweizerische Historiker Peter Pfrunder schrieb später über die Hintergründe der He-
xenverfolgung (x244/579): >>... Bis zum 14. Jahrhundert galt Zauberei offenbar als relativ 
harmloses Delikt. Zwar wurden schon im Mittelalter Zaubereiprozesse durchgeführt, aber die-
se endeten nur selten mit Hinrichtungen.  
Erst als die christliche Kirche die magischen Praktiken mit Heidentum und Ketzerei in Ver-
bindung brachte, waren die Grundlagen für erbarmungslose Verfolgungen gegeben. Denn mit 
dem Vorwurf der Ketzerei unterstellten die Inquisitoren den Angeklagten Anhänger einer teu-
flischen Sekte zu sein und mit dem Teufel einen Pakt geschlossen zu haben, was zwingend 
mit dem Tod bestraft werden mußte. 
So verschmolzen Zauberei- und Ketzereiprozesse im Lauf des 15. Jahrhunderts ineinander. 
Bei dieser verhängnisvollen Verquickung der beiden bis dahin deutlich unterschiedenen De-
likte entwickelten die Gelehrten einen klaren Hexenbegriff (in den Akten taucht der Name 
"Hexerey" zuerst 1417 in Luzern auf).  
Wichtig waren die Jahre 1430-1440: "Damals wurden in der Dauphiné, in Piemont, in Savoy-
en und in der Westschweiz erstmals Prozesse durchgeführt, die die wesentlichen Bestandteile 
des ausgebildeten Hexenbegriffs aufweisen, stellt der Konstanzer Historiker Andreas Blauert 
fest. In jenen Jahren erschienen auch die ersten zeitgenössischen Berichte über Hexensekten. 
Und ungefähr gleichzeitig fand das Basler Konzil statt, von wo die kirchlichen Würdenträger 
den neuen Hexenwahn in die Welt hinausgetragen haben dürften.  
Blauert vernutet daher, daß der berüchtigte, 1487 erstmals gedruckte "Hexenhammer" von 
Heinrich Institoris und Jakob Sprenger nicht, wie lange angenommen, Auslöser, sondern 
vielmehr Resultat eines bereits existierenden Hexenwahns unter den Gelehrten war. 
Der "Hexenhammer" wurde dann allerdings zum Wegbereiter der großen Hexenverfolgungen 
im 16. und 17. Jahrhundert. ...<< 
 
 


